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 Satzung über den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Leuna 
 
Auf Grund der §§ 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen Anhalt (GO LSA) 
vom 5. Oktober 1993 (GVBl LSA S. 568), zuletzt geändert durch Artikel 2 Zweites BegleitG 
zur Gemeindegebietsreform vom 8. Juli  2010 (GVBl. LSA S. 406) und des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen Anhalt (Brandschutzgesetz – BrSchG) vom 6. Juli 
1994 (GVBl LSA S. 786), zuletzt geändert am 17. Februar 2010 (GVBl LSA S. 69), sowie der 
Laufbahnverordnung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren (LVO-FF) vom 23. De-
zember 2005 (GVBl LSA S. 640), zuletzt geändert am 09. September 2010  (GVBl LSA S. 
501) Wassergesetz für das Land Sachsen – Anhalt (WG LSA) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 12. April 2006 (GVBl. LSA S. 248) hat der Stadtrat der Stadt Leuna in seiner Sit-
zung am 31. März 2011 die folgende Satzung  beschlossen: 
 
 
      § 1 
 
   Organisation, Bezeichnung, Aufgaben 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leuna ist eine rechtlich unselbstständige, städti-
sche Einrichtung. Sie führt die Bezeichnung 

 
„Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leuna“ 
 
Das Wappen sowie die Embleme der Ortsfeuerwehren sind in Anlage 1 dargestellt. 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Leuna besteht aus folgenden Ortsfeuerwehren: 
 
Ortsfeuerwehr Friedensdorf    
Ortsfeuerwehr Günthersdorf-Kötschlitz   
Ortsfeuerwehr Horburg-Maßlau    
Ortsfeuerwehr Kötzschau    
Ortsfeuerwehr Kreypau     
Ortsfeuerwehr Leuna     
Ortsfeuerwehr Rodden     
Ortsfeuerwehr Spergau     
Ortsfeuerwehr Zöschen     
Ortsfeuerwehr Zweimen    
 
 

(2) Neben den  Aufgaben gemäß §§ 1 und 2 BrSchG LSA,  nimmt die Feuerwehr die 
Aufgaben gemäß §§ 174 und 175 WG LSA wahr. Zu diesem Zweck wird die Bürger-
abteilung Hochwasserschutz für den Wach- und Hilfsdienst der Feuerwehr unterstellt.  
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(3) Die Feuerwehr kann über den Verpflichtungen aus dem Brandschutzgesetz hinaus mit 

Zustimmung des Trägers der Feuerwehr für  weitere Aufgaben in Anspruch genom-
men werden, wenn dadurch ihre Einsatzbereitschaft nicht beeinträchtigt wird. Ein 
Rechtsanspruch auf solche Hilfeleistungen besteht nicht. Sich daraus ergebende An-
sprüche auf Erstattung von Aufwendungen bleiben unberührt.  

 
(4) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt untersteht der Bürgermeisterin. Sie bedient sich 

zur Leitung der Freiwilligen Feuerwehr des Stadtwehrleiters. 
 

(5) Der Stadtwehrleiter bedient sich zur Leitung der Ortsfeuerwehren der Ortswehrleiter. 
 
      § 2 
 
   Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leuna gliedert sich in folgende Abteilungen:  
 

a) Einsatzabteilung 
b) Alters- und Ehrenabteilung 
c) Jugendabteilung (Jugendfeuerwehr) 
d) Kinderabteilung (Kinderfeuerwehr) 
e) Kreypauer Frauen- Feuerwehrchor  
f) Bürgerabteilung Hochwasserschutz 

 
(2) Die Abteilungen bestehen aus den jeweiligen Abteilungen der Ortsfeuerwehren. 

 
      § 3 
 
   Wehrleitung und Berufung in Funktionen 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leuna wird von einem Stadtwehrleiter geleitet. 
Der Stadtwehrleiter ist für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung gemäß Brand-
schutzgesetz, insbesondere für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt und die Aus- und Fortbildung ihrer Angehörigen zuständig. Er berät den Träger 
der Feuerwehr in Fragen der ordnungsgemäßen Ausrüstung sowie der Instandhaltung 
der Einrichtungen und Anlagen zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung. 
Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der/die stellvertretende/n Stadtwehrleiter 
und die Ortswehrleitungen zu unterstützen. Dazu werden Stellvertreter für folgende 
Aufgaben berufen:  Einsatz, Ausbildung, Technik, Öffentlichkeitsarbeit / Brand-
schutzerziehung, Brandschutzbedarfsplanung / Risikoanalyse; Jugendarbeit, Lösch-
wasserversorgung, vorbeugender Brandschutz und Kommunikation. 

 
(2) Der Stadtwehrleiter und sein/e Stellvertreter werden durch die Mitglieder der Einsatz-

abteilung der Feuerwehr gewählt und dem Stadtrat vorgeschlagen. Der Vorschlag soll 
mindestens 3 Monate vor Ablauf der Berufungszeit des amtierenden Stadtwehrleiters 
und der/des Stellvertreter/s erfolgen. Durch den Stadtrat erfolgt die Berufung in das 
Ehrenbeamtenverhältnis für die Dauer von sechs Jahren. Die Auswahl und Berufung 
der Ortswehrleiter und deren Stellvertreter erfolgt in analoger Weise. 
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(3) Der/die stellvertretende/n Stadtwehrleiter hat/haben den Stadtwehrleiter bei Verhinde-
rung zu vertreten. Den stellvertretenden Stadtwehrleitern werden zur Unterstützung 
des Stadtwehrleiters über Dienstanweisungen folgende Aufgaben zugeordnet: Einsatz, 
Ausbildung, Technik, Öffentlichkeitsarbeit /Brandschutzerziehung, Brandschutzbe-
darfsplanung/Risikoanalyse; Jugendarbeit,  Löschwasserversorgung, vorbeugender 
Brandschutz und Kommunikation. 

 
(4) Die Aufgaben und Befugnisse der Wehrleiter werden gesondert in Dienstanweisungen 

festgelegt.  
 
      § 4 
 
   Aufnahme als Angehöriger der Feuerwehr 
 

(1) Anträge auf Aufnahme als Angehöriger der Feuerwehr sind schriftlich an die Bürger-
meisterin der Stadt Leuna zu richten. Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag 
die schriftliche Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen. Die 
gesundheitliche Eignung ist Voraussetzung. 

 
(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Bürgermeisterin nach Anhörung des Stadt-

wehrleiters und des betreffenden Ortswehrleiters. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht 
nicht. Der Antragsteller ist über die Entscheidung schriftlich zu informieren.  

 
(3) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr erfolgt durch die Bürgermeisterin bzw. in 

deren Auftrag durch den Stadtwehrleiter. Das neue Mitglied ist durch Unterschrifts-
leistung auf die gewissenhafte Pflichterfüllung zu belehren (Anlage 2: Urkunde über 
Verpflichtungserklärung).  

 
      § 5 
 
     Einsatzabteilung 
 

(1) Die Einsatzabteilung bildet die Hauptabteilung der Feuerwehr. Ihre Mitglieder neh-
men  regelmäßig an dem Übungs- und Einsatzgeschehen teil.  

 
(2) Dem zum Übungs- und Einsatzdienst aufgenommenen Angehörigen der Feuerwehr 

wird nach einjähriger Probezeit als Feuerwehranwärter durch den Träger der Feuer-
wehr, nach Anhörung des Ortswehrleiters, die Zugehörigkeit in der aktiven Wehr bes-
tätigt. Zur Bestätigung erhält er seinen Dienstausweis.  

 
(3) Werden Angehörige anderer Wehren in die Einsatzabteilung der Feuerwehr der Stadt 

Leuna übernommen, kann bei Vorlage der entsprechenden Nachweise die Probezeit 
entfallen. 

 
 
(4) Treten Angehörige der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung über, kann die Probe-

zeit entfallen.  
 

(5) Beim Wechsel der Ortswehr eines Kameraden innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Leuna ist das Einverständnis der beteiligten Ortwehrleiter und das des 
Stadtwehrleiters einzuholen.  
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(6) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 

 
a) einer dauerhaften Einschränkung der gesundheitlichen Voraussetzungen, 
b) der Vollendung des 65. Lebensjahres, 
c) dem Austritt, 
d) dem Ausschluss 
e) dem Tod. 

 
(7) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr sind jederzeit berechtigt, ihren Austritt mittels 

schriftlicher Austrittserklärung gegenüber der Bürgermeisterin zu erklären. 
 
(8) Tritt ein Angehöriger der Feuerwehr  aus, ist diesem durch den Träger der Feuerwehr 

seine bisherige Dienstzeit in der Feuerwehr zu bescheinigen.        
 

(9)  Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben die empfangene persönliche Ausrüs-
tung nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Auszeichnun-
gen, Ehrengaben und sonstige Zuwendungen verbleiben dem aus der Feuerwehr Aus-
getretenen. 

 
(10)  Kann ein Angehöriger der Einsatzabteilung seiner Verpflichtung, regelmäßig an den 
        Übungs- und Einsatzgeschehen teilzunehmen, nicht nachkommen, so kann er auf ei 
        ne befristete Zeit aus der Einsatzabteilung beurlaubt werden. 
 

      § 6 
 
 Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden, Unfallversicherung 

 
(1) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben die empfangene persönliche Ausrüs-

tung pfleglich zu behandeln. Für abhandengekommene oder durch außerdienstlichen 
Gebrauch beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Stadt Ersatz verlangen. 

 
(2) Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben dem Stadtwehrleiter oder dem Orts-

wehrleiter unverzüglich anzuzeigen: 
a) im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden, 
b) Verluste oder Schäden an der persönlichen und der sonstigen Ausrüstung. 

 
(3) Bei Personenschäden erfolgt die Aufnahme der Unfallanzeige durch die Fachkraft für 

Arbeitssicherheit. Um bei Personenschäden die Betroffenen bzw. deren Angehörige 
ausreichend abzusichern, ist neben der gesetzlichen Unfallversicherung eine  ange-
messene zusätzliche Gruppen-Unfallversicherung für alle Mitglieder abzuschließen.  

 
§ 7 
 

    Alters- und Ehrenabteilung 
 

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird auf Antrag übernommen, wer wegen Vollen-
dung des 65. Lebensjahres, bzw. bei dauernder Dienstunfähigkeit oder wenn er aus 
sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der Einsatzabteilung ausscheidet. Über 
den Antrag befindet der Ortswehrleitung. 
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(2) Als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Alters- und Ehrenabteilung 

der fachlichen Aufsicht und der Betreuung des Stadtwehrleiters und des jeweiligen 
Ortswehrleiters, die sich dazu eines Leiters und eines Stellvertreters der Alters- und 
Ehrenabteilung bedienen können. 

 
(3) Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter werden von den Angehörigen der 

Altersabteilung vorgeschlagen und für die Dauer von sechs Jahre Jahren gewählt.  
 

(4) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet 
 
a) durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber der Bürgermeisterin 
b) durch Ausschluss  
c) mit dem Tod. 

 
(5) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können auf eigenen Antrag freiwillig und 

ehrenamtlich Aufgaben der Feuerwehr - mit Ausnahme des Einsatzdienstes - über-
nehmen, soweit sie hierfür die entsprechenden Kenntnisse besitzen und körperlich ge-
eignet sind. Dazu zählen insbesondere Aufgaben der Aus- und Fortbildung, der Gerä-
tewartung, des vorbeugenden Brandschutzes, der Brandschutzerziehung und der Öf-
fentlichkeitsarbeit.  

 
§ 8 

   Kreypauer Frauen- Feuerwehrchor 
 

(1) Der Feuerwehrchor ist ein Laienchor. 
 
(2) Der Feuerwehrchor widmet sich der Pflege des Volks- und Feuerwehrliedgutes. 

 
§ 9 

Jugendabteilung (Jugendfeuerwehr) 
 

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr führt den Namen "Jugendfeuerwehr 
der Stadt  Leuna". Der jeweilige Ortschaftsname kann angefügt werden. 

 
(2) Die Jugendfeuerwehr der Stadt Leuna ist der freiwillige Zusammenschluss von Ju-

gendlichen im Alter vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.  Die Ju-
gendfeuerwehr dient der Nachwuchsgewinnung und der Freizeitgestaltung. Sie gestal-
tet ihr Jugendleben als selbstständige Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr unter An-
lehnung an die Prinzipien der Jugendordnung der Deutschen Jugendfeuerwehr im 
Deutschen Feuerwehrverband e.V.  

 
(3) Als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Jugendfeuerwehr jeweils der 

fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den Stadtwehrleiter und Ortswehrleiter, 
die sich dazu eines ausreichend qualifizierten und geeigneten Jugendfeuerwehrwartes 
bedienen. 

 
(4) Der Jugendfeuerwehrwart und sein Stellvertreter werden vom Stadt- oder Ortswehrlei-

ter vorgeschlagen und von der  Bürgermeisterin in ihre Funktion eingesetzt. 
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(5) Über den Ausschluss eines Angehörigen der Jugendabteilung entscheidet nach Anhö-
rung des Jugendfeuerwehrwartes und des Ortswehrleiters der Stadtwehrleiter. 

 
 

§ 10 
 

   Kinderabteilung (Kinderfeuerwehr) 
 

(1) Die Kinderabteilung der Freiwilligen Feuerwehr trägt den Namen "Kinderfeuerwehr 
der Stadt Leuna". Der jeweilige Ortschaftsname kann angefügt werden. 

 
(2) Geeignete Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren können Mitglieder in der Kinderfeuer-

wehr werden. 
 

(3) Mitglieder der Kinderfeuerwehr werden mit Vollendung des 10. Lebensjahres in die 
Jugendfeuerwehr übernommen. 

 
(4) Als Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Kinderfeuerwehr der fachli-

chen Aufsicht und der Betreuung des Stadtwehrleiters und des Ortswehrleiters. Diese 
bedienen sich dazu des jeweiligen Kinderfeuerwehrwartes. 

 
 

§ 11 
 

  Geschäftsgang innerhalb der Feuerwehr; Berufungen in Funktionen 
 

(1) Die Stadtwehrleitung der Feuerwehr der Stadt Leuna ist wie folgt aufgebaut: 
 
Stadtwehrleiter 

 Stellvertretende Stadtwehrleiter 
 Stadt Kinder- und Jugendfeuerwehrwart 
 Stadtgerätewart 
 

(2) Die jeweilige Ortswehrleitung ist wie folgt aufgebaut: 
     

 Ortswehrleiter 
     Stellvertretender Ortswehrleiter 
 Jugendfeuerwehrwart 
       Kinderfeuerwehrwart 
         Gerätewart 
 

(3) Der Geschäftsgang in der Feuerwehr wird durch eine von der Stadtwehrleitung verab-
schiedete Geschäftsordnung geregelt. 

 
(4) Der Stadtwehrleiter entscheidet im Zusammenwirken mit den Ortswehrleitern anhand 

der Risikoanalyse über den Bedarf an zu besetzenden Funktionen und unterbreitet dem 
Träger der Feuerwehr die Vorschläge.                 

 
(5) Wenn Angehörigen der Feuerwehr Funktionen übertragen werden sollen, für deren  
     Übertragung kein Wahlgang vorgesehen ist, unterbreitet der jeweilige Ortswehrleiter  
    dem Stadtwehrleiter die entsprechenden Vorschläge.  



  

_____________________________________________________________________________________________________ 
Feuerwehrsatzung  
 Seite 7 von 11 Stand: 05.04.2011 

 
(6) Nach § 3 Abs. 1 LVO-FF werden Funktionen (Anlage zur LVO-FF i.V. mit FwDV 2)  
     durch den Träger der Feuerwehr übertragen, hier durch die Bürgermeisterin. 
 

           Übertragen werden u.a. die Funktionen: 
 
            a) Verbandsführer 

b) Zugführer 
c) Gruppenführer 
d) Jugendfeuerwehrwart 
e) Kinderfeuerwehrwart 
e) Gerätewart 
 

     Vor ihrer Funktionsübertragung bzw. Abberufung ist der Stadtwehrleiter zu hören. 
 
(7) Bei Abberufung aus Funktionen sind durch den jeweiligen Ortswehrleiter Vorschläge 
      zur  Neubesetzung beim Stadtwehrleiter einzureichen. Vorgeschlagen werden können  
      nur fachlich geeignete Mitglieder der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. 

 
(8) Der Stadtwehrleiter sichert die Planung des Bedarfs des Haushaltes der Feuerwehr. 
      Dafür haben die Ortswehrleiter qualifizierte Zuarbeiten (Mittelanforderungen) bis zum 
      31.10. eines jeden Jahres zu erbringen. 

 
(9) Der Stadtwehrleiter unterstützt die Bearbeitung und Aktualisierung der Einsatzdoku-  
     mente im Zuständigkeitsbereich. Er fördert die Zusammenarbeit mit Unternehmen und      
     Verwaltungen in Bezug auf die Erstellung von Einsatzunterlagen und berät in Brand-    
     schutzangelegenheiten. 

 
(10) Der Stadtwehrleiter berichtet einmal jährlich dem Stadtrat über die Arbeit im zurück-  
       liegendem Jahr. 
 

 
§ 12 
 

           Ausbildung der Angehörigen der Feuerwehr 
 

(1) Die Aus- und Fortbildung auf Stadtebene (Standortausbildung) ist von fachlich befä-
higten Personen, die mindestens die Gruppenführerausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen haben, durchzuführen. Personen, die über eine Ausbildung verfügen, die speziel-
len Zielstellungen der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen entspricht, können einbezo-
gen werden. 

 
(2) Für die Ausbildung auf Stadtebene sowie die weitergehende Aus- und Fortbildung auf 

Kreis- und Landesebene haben die Ortswehrleiter den Bedarf der Ortsfeuerwehren zu 
ermitteln und über den Stadtwehrleiter weiterzuleiten. Der Besuch überörtlicher Ver-
anstaltungen der Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Feuerwehr unterliegt 
grundsätzlich der Zustimmung des Trägers der Feuerwehr (Dienstauftrag).   
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                  § 13 
 

  Alarmierung der Kräfte und Einsatzmittel der Feuerwehr 
 

(1) Die Alarmierung der Kräfte und Mittel der Feuerwehr erfolgt durch die Leitstelle des 
Landkreises Saalekreis. 

 
(2) Am Ort ansässige Unternehmen und Einrichtungen können zu ihren Lasten eigene A-

larmierungs- bzw. Meldeanlagen an die Leitstelle des Landkreises anschließen lassen, 
hierüber ist die Freiwillige Feuerwehr zu informieren. 

 
§ 14 
 

Versorgung von Einsatzkräften 
 

(1) Der Träger der Feuerwehr hat Mittel für die Versorgung von Einsatzkräften bei 
Einsätzen innerhalb seines Territoriums bereitzustellen. 

 
(2) Die Versorgung der Einsatzkräfte erfolgt auf Weisung des Einsatzleiters. 

 
§ 15 
 

     Ehrungen und Jubiläen 
 

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leuna werden insbesondere bei folgenden An-
lässen durch die Bürgermeisterin geehrt: 
Dienstjubiläen (vom 10. bis 50. alle 10 Jahre, dann alle 5 Jahre) 

  
§ 16 
 

Tradition und Kameradschaftspflege 
 

Feuerwehrbezogene Traditionen, Brauchtum und Partnerschaften werden von der Freiwil-
ligen Feuerwehr Leuna übernommen. Diese zu wahren und fortzuschreiben ist Aufgabe 
der Stadtwehrleitung in Abstimmung mit der zuständigen Ortswehrleitung. 

§ 17 
 

    Mitgliederversammlung 
.  

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr. Die Mitgliederversammlung umfasst die jeweilige Ortswehr 
bzw. die gesamte Stadtwehr 

 
(2) Die Mitgliederversammlung behandelt die in dieser Satzung bezeichneten Angelegen-

heiten der jeweiligen Wehr, insbesondere 
a)   die Wahl des Wehrleiters und dessen Stellvertreters 
b) die Mitwirkung bei Vorschlagsrechten 
d)   die Bekanntgabe von Personalveränderungen, 
e)   die Vornahme des Einsetzens in Funktionen der Feuerwehr, 
f)    den Ausspruch von Beförderungen und Auszeichnungen, 
g) die Darlegung des Tätigkeitsberichtes  
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h) das Unterbreiten von Vorschlägen zur Verbesserung der Organisation des 
Dienstes in der Feuerwehr einschließlich von Vorschlägen zur Veränderung 
dieser Satzung. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Ortswehrleiter bei Bedarf, mindestens jedoch 

einmal im Jahr, einberufen. Die Mitgliederversammlung der gesamten Stadtwehr ist 
bei Bedarf einzuberufen.  
 

(4) Bezüglich des Vorschlagsrechts zur Wahl des Orts- bzw. Stadtwehrleiters sowie des 
jeweiligen Stellvertreters sind nur die Mitglieder der Einsatzabteilung stimmberech-
tigt.  

 
(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Wehrleiter oder dessen Stellvertreter geleitet. 

Sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder an-
wesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit kann durch den Versammlungsleiter sofort, auch 
mündlich, mit derselben Tagesordnung eingeladen werden. Die Beschlussfähigkeit ist 
dabei ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ge-
geben, wenn in der zweiten Ladung ausdrücklich darauf hingewiesen wurde. Über je-
de Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen.  

 
(6) Die Bestimmung des Vorschlags nach § 15 Abs. 4 BrSchG (Wehrleiter) erfolgt durch 

Wahl. Insoweit findet die Vorschrift des § 54 Abs. 3 GO LSA entsprechend Anwen-
dung. 

 
§ 18 
 

     Sprachliche Gleichstellung 
 

(1) Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten jeweils in männlicher 
und weiblicher Form. 

 
§ 19 
 

   In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leuna vom 

18.12.1997 außer Kraft. 
 
 
Leuna, den 05. April 2011 
 
 
Dr. Dietlind Hagenau        - Siegel - 
Bürgermeisterin  
Stadt Leuna 
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Anlage 1 – Wappen und Embleme 
 

 

 

 

 Wappen 
Freiwillige Feuerwehr 

Stadt Leuna 

 

   

 

 

 
Emblem OW Friedensdorf  Emblem OW Günthersdorf - 

Kötschlitz 
   

 

 

 
Emblem OW Horburg-Maßlau  Emblem OW Kötzschau 

   

 

 

 
Emblem OW Kreypau  Emblem OW Leuna 

   

 

 

 
Emblem OW Rodden  Emblem OW Spergau 

   

 

 

 
Emblem OW Zöschen  Emblem OW Zweimen 
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Anlage 2 - Verpflichtungserklärung 
 

Verpflichtungserklärung  
          Emblem 
          der jeweiligen 
          Ortsfeuerwehr 
 
 
 
Ich erkläre, dass ich die Pflichten eines aktiven Feuerwehrangehörigen nach dem Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils gültigen Fas-
sung, nach der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leuna, nach den Feuerwehr-
dienstvorschriften und den Unfallverhütungsvorschriften der Feuerwehrunfallkasse, sowie die 
sich aus der Mitwirkung der Freiwilligen Feuerwehr im Katastrophenschutz ergebenen Pflich-
ten nach besten Kräften erfüllen werde. 
 
Insbesondere werde ich 
 
- am Dienst und an Ausbildungslehrgängen regelmäßig und pünktlich teilnehmen, 
 
- bei Alarm mich unverzüglich zum Dienst am Alarmplatz einfinden, 
 
- den dienstlichen Weisungen der Vorgesetzten nachkommen, 
 
- im Dienst ein vorbildliches Verhalten zeigen und mich den anderen Angehörigen der 
- Freiwilligen Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich verhalten, 
 
- die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst beachten, 
 
- die mir anvertrauten Ausrüstungsgegenstände, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft 
- pflegen, sie nur zu dienstlichen Zwecken nutzen und sie bei meinem Ausscheiden aus der 
 -Freiwilligen Feuerwehr wieder abgeben, 
 
- bei einer Dienstverhinderung mich bei meinem Vorgesetzten vor Dienstbeginn, spätestens  
- am folgenden Tage entschuldigen und eine Abwesenheit von länger als zwei Wochen  
- rechtzeitig vorher anzeigen, 
 
- der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Leuna Folge leisten, 
 
- Datenänderungen unverzüglich mitteilen, 
 
- den Erwerb zusätzlicher Führerscheine, sowie einen eventuellen Verlust der Fahrerlaubnis  
- unverzüglich dem Ortswehrleiter melden. 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 BrSchG LSA sind Sie durch die Stadt Leuna für den aktiven Dienst in der 
Freiwilligen Feuerwehr zu verpflichten. Die Verpflichtung wurde per Handschlag durch den 
Ortswehrleiter vorgenommen. 
 
 
Ort, Datum 
 
 
Unterschrift Ortswehrleiter  Unterschrift Verpflichteten 
 
 


